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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: 18.11.2025 Beschluss-Nr.: Bh-00-129/25

Aktenzeichen:

Amt: Büro des Amtsdirektors zu behandeln in:

Datum: 11.11.2025 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Benennung eines Kinder- und Jugendbeauftragten (Antrag CDU-Fraktion vom
30.10.2025) 
Kurzinfo zum Beschluss  

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Nein mit  

Produktkonto: FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

SozA 1 27.11.2025
GV 1 04.12.2025

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV
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Beschluss-Nr.: Bh-00-129/25

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung  Borkheide  beschließt  gemäß  des  gder  Hauptsatzung  der
Gemeinde Borkheide  Herrn  Stefan  Michael  als  Kinder-  und  Jugendbeauftragten  der
Gemeinde Borkheide zu benennen. 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Herr Michael  hat  sich  bereits  im  Sozialausschuss  vorgestellt  und  dort  einen  sehr
engagierten und kompetenten Eindruck hinterlassen.

In einem persönlichen Gespräch haben wir bereits erste ldeen zur Umsetzung der Aufgaben
und Visionen des Kinder- und Jugendbeauftragten besprochen. Denkbar wäre unter
anderem, dass  neben  dem  Beauftragten  ein  kleines  Team  entsteht,  das  ihn   sofern  er
gewählt wird  bei der Einrichtung des Kinder- und Jugendbeirats unterstützt. Herr Michael
würde hierzu selbst zwei Personen mit Erfahrung in der Jugendarbeit ansprechen.

Die zentrale  Aufgabe  des  Kinder-  und  Jugendbeauftragten  best ünde darin,  die  ldee  eines
aktiven Kinder-  und  Jugendbeirats  in  unserer  Gemeinde  in  die  Tat  umzusetzen  und  als
Bindeglied zwischen jungen Menschen, Verwaltung und Gemeindevertretung zu fungieren. 


